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iıne Stellungnahme AaUusSs der Sıcht des Deutschen Carıtasverbands*

unehmend gerat der kırchliche Dıiıenst 1n den allgemeinen Blıckpunkt. Das 1St erfreu-
lıch, weıl damıt auch offenkundig wırd, 1n welchem Ausma{fß Kirche heute MIt iıhren
Dıensten yleichsam als Gegenstück ihrem Öftentlichkeitsauftrag ZUE gemeınen Nut-
Z  ; beiträgt. Allein 1m Bereich der katholischen Carıtas siınd heute tast ıne Viıertel-
mıiıllion vollbeschäftigter Mitarbeiter tatıg. Daß gerade der soz1ıale Dienst der Kırche 1m
Vordergrund der Erörterungen steht, kann deshalb nıcht verwundern. Be] weıtem der
orößere 'Teil kırchlicher Mıtarbeiter 1St 1n den ungefähr 01010 Einriıchtungen eschäf-
tigt, die sıch rASı Deutschen Carıtasverband zählen Hıer wırd Aaus dem Selbstverständ-
N1S und der Zıelbestimmung der Carıtas als eiıner Wesensftunktion der katholischen
Kırche für den Nächsten die Arbeit geleistet, die sıch zugleich als SOgCENANNTE freie
Wohlfahrtspflege versteht, 1n der auch andere Wohlfahrtsverbände tätıg Sind. Es
braucht nıcht die allgemeine polıtische Bedeutung der treien W1e der kırchlichen
Wohlfahrtspflege und auch nıcht die polıtıschen Auseinandersetzungen hierüber
eriınnert werden, sıch vergegenwärtigen, da{fß heutzutage oftmals das Pro-
priıum, eben das Unterscheidende 1n den geleisteten Diıensten gerade auch für den kırch-
lich-carıtativen Bereich bestritten wIırd. Wer keinen Unterschied mehr darın sieht, ob
beispielsweise der Kranke 1n eiınem konfessionellen Krankenhaus oder 1n on eınem
Krankenhaus gepflegt wiırd, für den lıegt auf der Hand, da{fß dıe Gewerkschaftften
mehr als bisher iıhren Anspruch darauf anmelden, die Interessen der Mitarbeiter 1m
kırchlichen Dienst WwW1e die der Arbeitnehmer 1n anderen Krankenhäusern wahrzuneh-
INnen Zugleıich wurde damit bezweıfelt, ob innerhal der kırchlichen Dienstgemeıin-
chaft zwıschen Arbeitgeber und Arbeitnehmer FAr besten bestellt sel Di1e sıch hier autf-
tuenden Möglıchkeiten eıner Diskussion aktueller Probleme kırchlichen Dıienstes siınd
bisher für den innerkirchlichen Bereıich wenı1g ZENUTZT worden. Siıcherlich INas eın Hın-
dernıs darın liegen, dafß sıch AaUus dem Blickwinkel der SOg  tien vewerkschaftlichen
rage gerade nıcht klären Läfßt, worıin eLItwa das behauptete esondere eıner kırchlichen
Dienstgemeinschaft esteht. Dennoch sollte INa  - der Frage, W1€e s MmMI1t dieser kırchlichen
Dienstgemeinschaft bestellt 1St, nıcht ausweıchen, sondern zugleich prüfen, ob sich
Dienstgeber und Mitarbeiter dem für sS1€e geltenden Dienst- und Arbeitsrecht einschließ-
ıch der bestehenden Organısatıon und Verfassung betrieblicher und überbetrieblicher
Mıtwiırkung verbunden fühlen. Nur wırd INa  - die angestrebte Einheit der kırchlichen
Dienstgemeinschaft glaubwürdig nach aufßen hıin deutlich machen können. Gewerkschaf-
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ten werden 9808 dann ıne Rolle spielen, WEeEeNnNn sich herausstellt, da{i Dienstgeber und
Mitarbeiter 1n der Kirche selbst nıcht 1n der Lage sınd, die antallenden Probleme
lösen. Nur 1M Zusammenhang MIt dieser Klarstellung, auch 1mM Anschluß die on

urchaus bedenkenswerten Überlegungen Nell-Breunings (ın dieser Zeitschrift 195
IDGL 3023108 491—494), siınd die folgenden Ausführungen bestimmt.

Die Dienst- un Arbeitsvertragsverhältnisse der Mitarbeiter 1m Bereich des Deutschen
Carıtasverbands sınd einheitlich nach den Arbeitsvertragsrichtlinıen des Deutschen (Carı-
tasverbands geordnet. Ziel- und Zwecksetzung dieser Rıchtlinien, die 1n dem
7zwiıschen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzeln abgeschlossenen Arbeitsvertrag wirk-
sa werden, 1St CD, die für die soz1alen [Dienste notwendıgen vergleichbaren Arbeits-
bedingungen schaften. Dıie derzeıt geltende Präambel den AVR lautet: „Die
Carıtas 1St i1ne Lebens- und Wesensäufßerung der katholischen Kirche Die dem Deut-
schen Carıtasverband angeschlossenen Einrichtungen dienen dem gemeınsamen Werk
christlicher Nächstenliebe. 1Tle 1n den Einriıchtungen tatıgen Mitarbeiter biılden ohne
Rücksicht aut ıhre arbeitsrechtliche Stellung ıne Dienstgemeinschaft. Dıie Mitarbeıiter
Lragen 7ASYE Erfüllung der Aufgaben der Einrichtung, 1n der S1e tätıg sind, be1 Fuür die
Regelung der sıch AaUuUSs der beruflichen Tätigkeit 1n den dem Deutschen Carıtasverband
angeschlossenen Einrichtungen ergebenden besonderen Verhältnisse 7zwischen Dienst-

geber und Mıtarbeiter gelten diese Richtlinien.“ lle Mitarbeiter tragen also ıne
gemeınsame Verantwortung für dıe Aufgabe der Carıtas. Dies verbindet gverade auch
diejenıgen Miıtarbeıiter, die etwa Dienstgeber-Funktionen erfüllen, mMi1t allen anderen
Mitarbeitern.

Die AVR werden durch die Arbeitsrechtliche Kommuissıon des Deutschen Carıtas-
verbands beraten un beschlossen. Deren Aufgabe 1St die Ordnung der Arbeitsbedin-
ZUuNSsCH und deren Fortentwicklung für die Mitarbeiter 1im Bereich des Deutschen Carı-
tasverbands gemäafß seiner Aufgabenstellung. Es xibt also keinen Tarıfvertrag, der
zwıschen Wel verschiedenen Organısationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer abge-
schlossen wird. Die Kommissıon sıch AaUus Vertretern der Dienstgeber
und 15 Vertretern der Mitarbeiter. Da{fß dies 1U nıcht 1ıne gleichsam das Zustande-
kommen elnes Tarıfvertrags nachahmende Bestimmung ISt; wiırd daran deutlich, W1e€e
die einzelnen Vertreter 1n die Kommissıon entsandt werden. Dıie Vertreter der Diıienst-

geber werden nämlıich nıcht eLIwa VO  e eiınem Verband oder Zusammenschlufß carıtatıver

Trager oder Einrichtungen entsandt, sondern VO Zentralrat des Deutschen Carıtas-
verbands, der nach seiner Satzung und der siıch daraus ergebenden Aufgabenstellung
keıin Arbeitgeber-Verband 1St. Die 15 Vertreter der Mitarbeıiter werden VO  w} eınem
Wahlmänner-GremuLium aus Miıtgliedern der Mitarbeitervertretungen der Untergliede-
runsen des Deutschen Carıitasverbands nach eiıner Lıiste gewählt, 1n der die Vorschläge
aller Mitarbeitervertretungen zusammengefafßt sind. Da{ß bel den Miıtgliıedern der
Arbeitsrechtlichen Kommiuissıon 7zwischen Dienstgeber- und Mitarbeitervertretern Nnfier-

schieden wiırd, 1STt also eher als ıne aut die unterschiedlichen Mitarbeiter-Funktionen
abgestellte praktische Regelung denn als die notwendige Folge e1nes auch den kirch-
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lıchen Iienst bestimmenden wesentlichen Gegensatzes VO  z} Arbeitgeber und Arbeitneh-
HIT nzusehen. Z1iel der Besetzungsregelung der Arbeitsrechtlichen Kommuissıon 1St CS
1n eıner der esonderen gemeınsamen Verantwortung der Dienstgeber und Miıtarbeıiter
des kırchlichen Dienstes NSCMESSCHECN Art und Weiıse allgemeinen dienst- und
arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen gelangen. Keineswegs beanspruchen diese U,
die bestmöglıchen se1n. Dies 1St zugleıch Ausdruck der Überzeugung, da{fi ıne Ord-
Nung des Iienst- und Arbeitsvertragsrechts einschließlich der Mitwirkungsordnung
nıcht dieselbe grundsätzlıche Bedeutung w1e für den nıchtkirchlichen Bereich hat Be1
dem dort auch heute noch behaupteten Gegensatz VO  3 Kapiıtal und Arbeit 1ST die
Regelung der Einkommensverteilung der Prütstein für den LECU erkämpfenden
Erfolg der eınen oder anderen Seıite.

Dıie Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommissıon, die für den Arbeitnehmer 1M
einzelnen Arbeitsvertrag rechtswirksam werden, bınden den Arbeitgeber auf verschie-
denen egen Zum eınen haben die Beschlüsse satzungsrechtlich verbindliche Wırkung
für die 1MmM Deutschen Carıtasverband als privatrechtlich verfaßtem Vereın ININ

gyefaßten Dienste und Einrichtungen. Zum anderen können carıtatıve Dienste un FEın-
riıchtungen nıcht 1U satzungsrechtlıch, sondern auch kirchenrechtlich PÄALT: UÜbernahme
der Beschlüsse verpflichtet se1n, WENnNn sS$1e VO  3 Pfarrgemeinden oder sonstigen öftentlich-
rechtlichen Körperschaften sind. Denn 1n diesen Fällen die einzelnen
Ortsbischöfe die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Ommı1ssıon durch Veröffentlichung
1n den kıirchlichen Amtsblättern in raft und bestätigen damıt die rechtsetzende Funk-
t10N der Oommı1ssı0n. uch hierin wiırd der Versuch deutlich, entsprechend der beson-
deren Verfafßtheit der Kirche und iıhrer sozial-carıtatıven Diıienste das Zustandekommen
dieses IDienst- und Arbeitsvertragsrechts regeln. Das Mag sicherlich kompliziert —

u  N, 1STt aber zumiıindest lange keıin Indiz für eın tadelnswertes Vertahren, W C111

sıch darın nıchts entdecken läßt, W as der gemeinsamen Grundlage VO Verständnis der
einheitlichen Dienstgemeinschaft widerspricht. Dıie Tatsache, da{ß 1m kirchlichen IDienst
keine Tarıfverträge abgeschlossen werden, 1St also weder Anzeichen dafür, da{ß die
Mitarbeiter Zustandekommen der Arbeitsbedingungen nıcht beteiligt seı1en, noch
dafß s1e in eıner wirtschaftlichen oder Sal rechtlichen Unsicherheit 1n der Fortentwick-
lung der Arbeitsbedingungen belassen lieben.

Das kırchliche Selbstverständnıis spiegelt auch die geltende Rahmenordnung für ıne
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) wider, die erst Jüngst novelliert worden 1St
Vor einer Auseinandersetzung über dıe Bedeutung VO  . Einzelheiten der Änderung mMu
unbedingt klar se1n, W 4s die Ordnung selbst beinhaltet und anstrebt. Wıe gefährlich
ıne entsprechende Unterlassung se1in kann, wiıird gerade auch den Überlegungen

Nell-Breunings deutlich, der allein VO  . der geänderten Präambel der Mitarbeıter-
vertretungsordnung AaUS konstatiert, da{ß m1t ıhr den kirchlichen Dienstnehmern „durch
Rechtszwang auferlegt wird, Ordensmann oder Kleriker In Zıivil“ werden. Der Blick
in die Ordnung zeıgt, da{fß eigentlich Zanz anderes geht. Im Zusammenhang
der einzelnen Bestimmungen verpflichten sıch Dienstgeber und gewählte Mitarbeiter-
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vertretung aufgrund des Dienstes 1n der Kirche 1n besonderer Weıse, vertrauensvoll
zusammenzuarbeiten und sıch bei der Erfüllung der Aufgaben vegenseit1g Nnier-

tutzen Die Mıtwirkung vollzieht sıch 1n den jeweıls einzeln aufgezählten Fällen durch
Informatıion, durch Anhörung Maßnahmen des Dienstgébers, durch eın Vorschlags-
recht und Antragsrecht der Mitarbeitervertretung und durch ine Beteiligung Ent-
scheidungen des Dienstgebers, die der Dienstgeber nıcht umgehen kann ($$ 18  >
MAVO Wenn 1ne Ma{fßßhnahme des Dienstgebers be] verweıgerter Beteiligung der Miıt-
arbeıtervertretung nıcht zustande kommt, entscheidet 1ne Schlichtungsstelle, die AUS

dem Vorsitzenden, vier ständigen SOWI1e A4UuSs WEl 1M Einzelftall enannten Miıtgliedern
ZUSAMMENZESETZL Ist. Gerade die Regelung, wonach auch bei der Schlichtungsstelle AaUS

der betroftenen Dienststelle oder Einrichtung entsandte Miıtglieder mıiıtwirken sollen,
macht deutlich, da{ß versucht wırd, die Einheit der kirchlichen Dienstgemeinschaft auch
1m Verfahren ihren Ausdruck inden |assen. Betriebliche Mitwirkung oll nıcht ZUuUr

Sache VO  = Instanzen werden, sondern möglıchst Hinzuziehung und Mitentschei-
dungsbetugn1s des betrofftenen Teils der Dienstgemeinschaft verwirklicht werden. Auch
für dıe Mitarbeitervertretungsordnung oilt, da{fß S1e nıcht beansprucht, Nnu  > für jeden
Fall 1n mustergültiger Weiıse betriebliche Mitwirkung organısıeren. Da siıch 1n ;hr
W1e auch 1m Verfahren beim Zustandekommen der AVR vielfach Einzelheiten wıeder-
finden lassen, die AUS nichtkirchlichen Ordnungen und (sesetzen ekannt sind, annn den
Anspruch auf eıgene Regelungen nıcht beeinträchtigen.

Die eigenen betrieblichen und überbetrieblichen kirchlichen Regelungen siınd VOT

folgendem kırchen- und verfassungsrechtlichem Hintergrund möglıch. Im Codex Jurıs
Canonıi1cı1, dem allgemeınen kirchlichen Gesetzbuch, das 1m übriıgen 1  - gestaltet werden
soll, findet sıch iınsbesondere über den kırchlichen Dıienst, W1e€e sıch heute 1n Deutsch-
and darstellt, recht wen1g. Im allgemeınen begnügt Ma  S sıch bel der Wiedergabe der
einzelnen Bestimmungen 1m Zusammenhang m1t dem kirchlichen Sachenrecht, VOTL allem
dem kıirchlichen Vermögensrecht und der Verwaltung der Kirchengüter MIt nıcht vıiel
mehr als mi1t einer Bemerkung Rand, da auch „weltliche Kirchendiener“ angestellt
und entlassen werden können. Das /Zweıte Vatikanum wıdmet 1in der Konstitution über
die Kirche (Nr 30 f1:) den Laıen 1n der Kırche eın eigenes Kapıtel. Ausdrücklich 1St
dabe; VO  - deren Mitarbeit 1m kırchlichen Dienst die ede Im Dekret über die Hırten-

aufgabe der Bischöfe 1n der Kirche werden 1ın Nr die Unternehmungen und Eın-

richtungen auch der Carıtas als Formen des Laienapostolats ZCENANNT, für die der Bischof
iıne besondere Verantwortung tragt In Nr 1St VO  - Priestern und Laıen die Rede,
die Z Diözesankurie gehören. Schließlich wıdmet sich das Dekret über das Apostolat
der La1en 1n seiınem Kapitel 1n Nr besonders denjenıgen Laıen, die sıch mi1t ıhrem
Fachwissen dem Dienst der Kirche verpflichten.

Der Beschlufß der Geme1l1nsamen Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepublik Deutsch-
and über die Verantwortung des ganzen Gottesvolks für die Sendung der Kirche VOI-

sucht diese Ansätze aufzugreifen und vertiefen. Wenn siıch der Beschlufß 1n seinen

besonderen Teilen auch nıcht mMi1t dem kirchlichen Dienst befafst, gelten ennoch die
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allgemeınen FErkenntnisse des Beschlusses für ihn Aussagen 1 Teil über die
gemeınsame Verantwortung aller Glieder meılınen MI1t den Diensten der Kırche die
ZEesaAMTE Kirche und alle, die ihrem Auftrag mitwirken. Im gleichen Zusammenhang
siınd die „Grundsätze ULE Ordnung der pastoralen Dienste“ C CNNEN, die VO der
Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 977 verabschiedet WOT -

den sind. Für einen Teilbereich des kırchlichen Dienstes wırd ausdrücklich VO der
verzichtbaren Verantwortung der Laıien bei deren hauptberuflichem Eıinsatz SCS5SPFO-
chen. In der Gemeinsamkeit der einheitlichen Dienstgemeinschaft zwischen Laıien und
Klerikern spiegelt sıch das ihnen in der qualitativ unterschiedlichen Teıilhabe Wirken
der Kirche „grundlegend (GGemeinsame“ wıder (Mörsdorf, Kirchenrecht, 1 München
1964, 557 559) Damıt 1St jene „eigentümliche Verantwortung“ gemeılnt, der siıch die
Laıen heute ımmer bewulßfter werden und die s1e Zzu Dienst für Christus und die Kiırche
aufruft (Vorwort des Dekrets über das Apostolat der Laren). Sicherlich Mag auffallen,
da{ß nıcht säuberlich zwischen den Diensten aller Gläubigen für die Kirche und
denjenıgen Diıensten unterschieden wiırd, die SOZUSagCH als Arbeitnehmer 1n der Kırche
erbracht werden.

Be1i der Gestaltung eınes eigenen Dienst- und Arbeitsrechts bis hin zur Gestaltung
der Ordnung betrieblicher und überbetrieblicher Mitwirkung yeht also nıchts
anderes als darum, aus den Erkenntnissen A Sendung des anzen (sottes-
volks Folgerungen für die einzelnen Bereiche ziehen. Für manche INa wen1g
tröstlich se1n, da{i INnan sıch hierbei nıcht sofort, und se1 N Berufung aut Konzils-

schwarz auf weıiß vergewiıssern kann, welches 11U: der rechte Weg 1St Die Kirche
und hre Mitglieder siınd aber gerade dazu aufgerufen, selbst erkunden und pru-
ten, Aas nützlich und ANSCINCSSCH 1St Auch die christliche Soziallehre wırd hiıer Von Be-
deutung se1n, nıcht durch Lieferung abruftbarer Ergebnisse, sondern mehr als Ansporn
an die eıgenen Kräfte, überlegen, w1e 1n der Verwirklichung kıirchlichen Aufttrags
aut dıe heste Weise das Recht aut persönliıche Enttaltung des einzelnen Mıiıtarbeiters
1n Einklang MI1t denjenıgen Ertordernissen gebracht werden kann, die tür eın geme1n-

Handeln VO  w Dienstgebern und Mıitarbeitern ZUgunsten desjenigen, dem die
iırchlichen Dienste gelten, notwendig sind. Man wird siıch damıiıt auseinanderzusetzen
haben, W 4as für den irchlichen Dienst bedeutet, Wn beispielsweise 1n „Ucto-
gesima advenjens“ heißt, da{ß der Anspruch auf Miıtbestimmung Ausdrucksform
menschlicher Würde 1St

ach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 1St den Kirchen und eli-
g10nsgemeınschaften 1n Art 137 Abs der Weimarer Reichsverfassung, der nach
Art 140 des Grundgesetzes dessen Bestandteil iSt; das Recht yzewährleistet, hre Ange-
legenheiten innerhalb der Schranken des für alle geltenden (Gesetzes selbständig
ordnen und verwalten. Im Rahmen dieses Vorbehalts esteht für die Kıirche die
Verpflichtung, eıgene Mıtwirkungsregelungen erlassen, wobe1l 1n diesem Zusam-
menhang offengelassen werden kann, ob sıch dies bereits Aaus einer allgemeinen Soz1ial-
staatsklausel der Verfassung gebietet. Die katholische Kirche 1St jedenfalls nach den
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Konzilsbeschlüssen und 1ach ıhrer eigenen christlichen Soziallehre zum Erlafß solcher
Regelungen verpflichtet. Das Bundesverfassungsgericht hat Jüngst 1m Bremer Kirchen-
urteil noch einmal festgestellt, dafß eın tür alle un damit auch tür die Kirche geltendes
(‚eset7z NUur dasjenıge (St5 As für die Kırche dieselbe Bedeutung W1Ee für jedermann
hat Damıt ISt auch für das [ienst- und Arbeitsrecht und für den Bereich der allge-
meıiınen soz1alen Selbstverwaltung eın weiıter Spielraum für eigene Regelungen be-

stätigt. In Art Abs des Grundgesetzes 1sSt das Recht für jedermann und für alle
Berufe gewährleistet, Zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen Vereinigungen bilden. Das gilt selbstverständlich auch für Mitarbeiter 1m
kirchlichen Iienst. Nıcht eingeschränkt hierdurch aber wird das vorerwähnte Recht,
die eigenen Angelegenheiten selbst regeln. Dies W ar auch n1ıe streit1g, tienn be1i-

spielsweiıse 1m Bundespersonalvertretungsgesetz w 1€ auch 1m Betriebsverfassungsgesetz
hıs hın zAUn (zesetz über die Miıtbestimmung hat der Gesetzgeber der esonderen
verfassungsrechtlichen Stellung der Kirche auch 1n dieser Hinsicht Rechnung

Da die esondere Stellung der Kirche 1m überbetrieblichen Bereich eben-
talls eachten 1St; 1St 1n vergleichbar augentälliger Weise nıcht deutlich geworden,
weıl 6S eın „Überbetriebs- Verfassungsgesetz”, 1n dem eLwa Einzelheiten eınes Ver-
ahrens 1m Bereıich der Tarıtautonomıie geregelt seın könnten, nıcht x1ibt. Um die

rage, ob die Kirche eıgene Regelungen in Anspruch nehmen dati. kann eshalb
verfassungsrechtlicher Streit nıcht entstehen.

Warum können Mitarbeiter 1mM kirchlichen Dienst nıcht n  u die gleichen Rechte
und Pflichten haben w1e andere Arbeitnehmer? Unterwirft nıcht eın eıgenes kırch-
lıches Dienst- und Arbeitsrecht einschließlich eiınes eigenen Mitarbeitervertretungs-
rechts die Mitarbeiter hohen Anforderungen, obwaohl s1€ doch LLUI ihr Trot be1 der
Kirche verdienen wollen? der W arulll sollen nıcht auch die Gewerkschaften in kirch-
lichen Diensten und Einrichtungen mitbestimmen? Nell-Breuning denn auch
beim Begrift des Lohnarbeitsverhältnisses A u11l durch ih signalısıeren, da{fß für
unterschiedliche Lösungen immer dann keın Platz iSt, WE durch die Hergabe VO

Lohn tür Arbeıit eın Abhängigkeitsverhältnıs esteht. ber Abhängigkeit Afßt sıch
jedoch 1U dann eın Urteil tallen, WEeNn INa die Quelle der Abhängigkeit kennt,
und YTSLT dann MUu INa  3 notfalls die Abhängigkeıit beseitigen. In Gesellschaft und Staat
der Bundesrepublık Deutschland hat Ianl sıch dahin verständigt, durch das Koalitions-
recht und durch (‚esetze w 1€e Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsgesetz den
einzelnen VOLr den Getahren jener Abhängigkeıt schützen, die für das 5System VO  .

Kapıtal und Arbeit oft beschrieben sind. Abgesehen davon, da{ß umstritten
SL, wıewelt der Gegensatz VO Kapıtal und Arbeit heute noch tragt die Unter-

suchungen Zur „Neuen sozialen rage INCSSCII iıh beispielsweise gering gilt für
den kirchlichen Dienst Zanz bestimmt, da{ß hıer keıin Einkommensverteilungskampf 1mM

Vordergrund steht.
Der auf den kirchlichen Iienst angewendete Begrift des „Lohnarbeitsverhältnisses“

und der damıt verbundene Versuch, für Laienmitarbeıiter 1m kirchlichen Dienst andere
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Regelungen als für Geistliche und Ordensleute Z.u tordern, führt deshalb nıchts
anderem als Z Wıderruf der LBUGCGEO Erkenntnisse über das Wesen kırchlicher
Dienstgemeinschaft. Wer W1e VO Nell-Breuning 7zwischen Mitarbeıitern, die „Aus rein
ideeller Gesinnung“ und TUr Gotteslohn“ arbeıten, und denjenıgen Mitarbeitern
unterscheiden wıll, die hre Tätigkeit als „bloßen Erwerbsberuf“ verstehen, o1bt nıcht
1Ur die Erkenntnis über die grundsätzlıch yemeinsame Verantwortung des m
Gottesvolks für dıe Sendung der Kirche preıs, sondern tührt wieder jene Untersche1-
dung zwıschen kırchliıchen Mıtarbeıitern e1n, welche die erstmals 1m Jahr 1971 be-
schlossene Rahmenordnung tür Miıtarbeitervertretungen tür den kırchlichen
Bereich endgültig Aaus der Welt schaften wollte hne da{ß durch diese Ordnung die
besondere Stellung der Geistlichen gegenüber dem Diözesanbischof und die der
Ordensleute gegenüber dem Ordensobern erührt werden sollte, geht die Ordnung
VO dem eınen Dienst ın der katholischen Kirche aus, der VO der Bereitschaft
gemeınsam getragener Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit gekenn-
zeichnet 1St

Da der Versuch, dies wieder umzustoßen, besonders 1m Caritasbereich auf Kritik
stoßen mu{fß, darf nıcht verwundern. ıcht 1Ur 1n den heutigen Zeıten, 1n denen oft

Nachwuchs VO Geistlichen und Ordensleuten mangelt, sondern schon seit Je
konnte Ina  , gerade 1n carıtatıven Diensten und Einrichtungen beobachten, W1e
Geistlıche, Ordensleute und Lai:enmitarbeiter and 1in and versucht haben, geme1n-
Sa den kırchlichen Auftrag verwirklichen. Da die 1erbei den Miıtarbeiter
1m kirchlichen Dienst gestellten Antorderungen hoch se1n können, selbst WEeNN S1Ee
mehr oder wenıger rechtzeitig dem allgemeıinen Wandel, dem sıch auch die Kirche
nıcht entzıiehen wird und kann, angepaft und verändert werden, sollte eigentlich 1Ur

demjenigen erscheinen, der Kirche auch heute noch mehr als bedrückende und
belastende Instıtution ansıeht. Auch eıgene kirchliche Regelungen können selbstver-
ständlıch oftmals LLUTL 1m Eiınklang MIt dem allgemeinen Arbeitsrecht getroffen W er -

den, und Abweichungen sind TE legıtim, SOWeIlt dies VO  z der Eıgenart des kırchlichen
Dienstes her gyeboten 1St Da gestellte Anftforderungen hoch sind, daß S1Ee überfordern
können, da{iß 9808  - S1e sıch täglich He  e eıgen machen mufß, 1St noch nıcht einmal
Typisches für den kırchlichen Dıienst. Prinzipiell oilt das 1m Ma{( der jeweıls nier-

schiedlichen Belastung und Antorderung auch für andere Arbeitsbereiche. Unmterschiede
bestehen LLUT insotern, als sıch diese Anftforderungen Aaus dem Inhalt einer Arbeit
ergeben, die den Auftrag der Kirche yebunden 1St

Be] jeder Arbeit 1MmM kırchlichen Dienst wiıird wichtig se1n, den einzelnen Miıtglie-
dern der Dienstgemeinschaft den gemeınsamen Zusammenhang der Arbeit ohne ück-
sıcht darauf; welcher Mitarbeiter welche Funktion erfüllt, deutlich machen. ell-
Breuning I1St danken, m1t Recht darlegt, da{fß INa  - 1m Grundsätzlichen nıcht
zwiıischen dem Heıizer elnes Krankenhauses und einem hochqualifizierten akademı-
schen Mıtarbeiter unterscheiden kann. Selbstverständlich ware denkbar, beide VOon

eigenen kırchlichen Regelungen a1uszunehmen und Ss1e dadurch SOZUSAagCH 1n eıner Hıltfs-
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tunktion belassen, die der Verantwortung tür den kirchlichen Auftrag keıine
Rolle spielt ohne dafß SAn eshalb schlechte Arbeıt eisten IL1LUSSECIIN ST WEn hinrei-
end Klarheit arüber SeCWONNECN 1ST ob der Mitarbeıter kirchlichen Dienst TAat-

sächlich die SEMECINSAILLC Verantwortung miteingebunden SC11 oll oder ob 11a  z dies
den VO / weıten Vatikanıischen Konzıil eingeleiteten Entwicklungen nıcht

111 kann überhaupt über die Ausgestaltung der einzelnen Rechte und Pflichten A S
sprochen werden iıne gegenläufige Entwicklung WATe bedauerlicher, als die
Kırche bisher stolz darauf SC1N konnte M1 der Anwendung des Prinzıps der SCMEC1N-

Verantwortung aller Mitarbeiter vorbildlichen Beıtrag pCcgCNH die allseits
beklagte „Entfremdung des Arbeiters VO den VO ıhm verrichteten Diensten un
Werken geleistet haben

Verglichen damıt 1ST die Frage, ob kırchliche Mitarbeiter sıch 111 Wahrnehmung ıhrer
diesbezüglıchen Interessen eLWwWa CISCHNCL Urganısationen oder der Gewerkschaft bedie-
N  e ollen, fast unwichtig Man kann 91 den Schlu{fß N da{ß n das Ma{fß

dem 11a  » dem kırchlichen Mitarbeiter SC1NECIL Anteıl der SEMECINSALINECHN Verant-

wOortung auch der Verwirklichung des kirchlichen Auftrags schmälert den rad
Üan Verständnis bestimmen wiıird den für C1MN gewerkschaftliches Engagement aufßer-
halb und ınnerhalb der kırchlichen Einrichtung aufbringt Denn ann nıcht Ver-

wundern da{fß sıch auch die Mitarbeiter kirchlichen Lenst besonders der Solidarität
MI1 allen Arbeitnehmern bewufßt werden WE 11A4  z} S1E lediglich als Werkzeuge bei
der Erfüllung VO Hiltfsfunktionen ansıeht Die Konsequenz mu dann dafß
51C Mitwirkung nach Ma{ß und Inhalt nter den yleichen Prinzıpien verlangen,
WI1IC SIC für alle Arbeitnehmer oilt VO denen S1C nıchts mehr unterscheidet Diıe
Gewerkschatten selbst werden eher Verständnis für CIgCHNECN kırchlichen

Weg der Mitwirkung und Mitbestimmung 1 kirchlichen Dienst aufbringen, JC deut-
lıcher wird, WIC sehr der kirchliche Auttrag, der auch VOon ıhnen unbestritten allein
der Kırche obliegt un der SCMECINSAINCN Verantwortung VO  w} Dienstgeber und Miıt-
arbeiter verwirklicht wird

Von solchen Überlegungen können sıch diejenıgen Zusammenschlüsse kirchlicher
Mitarbeiter nıcht ausgeNOMM fühlen, die vielleicht orößerer Selbständigkeit und
Unabhängigkeıit VO Einflufß der grofßen Einheitsgewerkschaften für die Interessen der
Mitarbeiter auftreten wollen Fınerseits wird ohl rechtliche Schwierigkeiten I1Na-

chen S1E Bereıich der Mitwirkung kirchlichen Dıiıenst anderen, ıcht speziell
kırchlich ausgerichteten Zusammenschlüssen VO  Z Mitarbeitern vorzuziıehen Anderer-

oilt tür SIC das Bedenken ob nıcht C111 Zusammenschlufß kirchlicher Mitarbeiter
der siıch nıcht 1U die Verfolgung SCMECINSAILCT beruflicher und berufsethischer Inter-

7A08 7Z7el Grund auch 11ULI davon ausgeht da{fß kırchliche Dienstgemein-
schaft 1L1UTL funktionıiert WEeNN sich Dienstgeber und Mitarbeiter 111 CISCHCI 1

der unabhängigen, „gegnerfreien“ Urganısationen gegenüberstehen ine andere Sache
1ST CSz ob nıcht die bestehenden Mitwirkungsorgane kırchlicher Mitarbeıter, WIC be1-
spielsweise die den einzelnen kıirchlichen Einrichtungen gewählten Mitarbeıiterver-
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tretungenN, mehr als bisher 1ın die Lage werden mussen, vielleicht durch 1ıne
verstärkte Beratung 1n dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten den Mıtarbei-
tern verdeutlichen, da{ß die Aufgabe der Mitwirkung durchaus großen Einsatz
verlangen kann. Sicherlich scheitert gerade innerhalb der Kirche iıne vorurteilslose
Betrachtung des Problems, Ww1e die Rechte und Pflichten der Miıtarbeıiter regeln sınd,
oftmals auch daran, da{ß die Gewerkschaftten selbst unterschiedlich beurteıiılt werden.

Man wırd sıch deshalb besonders davor hüten mussen, Kritik Verhalten VOonNn

Gewerkschaften oder Sar unterschiedliche Auffassungen darüber, W1€e die Kırche die

sSogenannte Arbeiterfrage gelöst hat, auch NUur unbewufßt mi1t 1n diejenige Prüfung
einbeziehen lassen, die tür die augenblicklichen Fragen des kırchlichen Dienstes
anstehen. SO hıltfreıich 6S tür die Verabschiedung manch altgewohnter Vorstellungen
seın INAa$, das Interesse der Gewerkschaften daran, die Rechte kırchlicher Mitarbeiter
wahrzunehmen, 1N den Vordergrund rücken, cehr MuUu doch klar se1N, daß das
Entscheidende ISt: sıch über die gemeınsamen Grundlagen kırchlichen Dienstes inner-
irchlich eın Einverständnis verschaften. Nach dem augenblicklichen Stand der
iınge kann keineswegs davon die Rede sein, die Interessen der kırchlichen Mitarbeiter
seılen SOZUSARECN ın soz1al auffälliger Weiıse unzureichend meregelt. oz1ıale Unruhe zibt

1n den kırchlichen Diensten nıcht. Natürlich wirkt sıch der Mangel eines einheit-
lichen kırchlichen Idienst- und Arbeitsrechts, der Z Teıl auch Ausdruck eines 114all-

gelnden Einverständnisses über das Wesen kırchlichen DDienstes 1St, aus Es 1Sst
hoften, da{ß 7zumıindest die innerkirchlichen Arbeiten denjenıgen Verfahren un
Strukturvorschlägen, die eın solches einheitliches Recht ermöglichen werden, bıs ZU

Jahresende abgeschlossen sind.
Oberstes Ziel wırd dabe1 nıcht se1ın dürfen, NUTr 11Nes tormalen Autonomıie-

anspruchs gcCcnh eigene Regelungen behalten und NUur 9 der Vereinheitlichung
die bewährten Unterschiede 1n den einzelnen kırchlıchen Diensten aufzugeben, sondern
VOr allem die Darlegung einheitlicher Prinzıpien des kırchlichen Dienstes ermOg-
lıchen Dann, W C111 Mitarbeiter w1e Dienstgeber 1 Wıssen das Besondere ihres
IDienstes dieses auch durch gemeınsame Arbeit innerhalb der vorgesehenen Mıtwıiır-

kungsverfahren ZUu Ausdruck bringen, können Eıgenart und Nutzen des kirchlichen
Dienstes siıchtbarer werden. Von der Glaubwürdigkeıt und der Überzeugungskraft
der hınter den Strukturen erkennbaren Wertvorstellungen wırd auch abhängen,
welche Zukunft eın eigenständıger sozial-carıtatıver Dıienst der Kiırche hat

ME  NG

Der Vertasser, Justitiar des Deutschen Caritasverbands, außert sıch 1n diesem Beıtrag den Aut-

fassungen, die Oswald VO Nell-Breuning 1m Maı- un Julıheft unseTrer Zeitschrift vertreten hat (195;
L77 302—311; 491—494) Oswald ON Nell-Breuning wiıird 1mM nächsten Heft abschließend Stellung nehmen.

Die Redaktıon
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